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Sehr geehrter Herr Präsident!  

Ich beantworte die an mich gerichtete schriftliche parlamentarische Anfrage Nr. 5867/J der 

Abgeordneten Ecker betreffend Grenzüberschreitende Leistungen aus FLAF, ÖGK und 

Sozialtransfers wie folgt: 

Fragen 1-9: 

• Wie viele Personen bzw. Kinder erhielten in den Jahren 2020 bis 2025 Leistungen aus 

dem FLAF, obwohl der Wohnsitz des Kindes bzw. der anspruchsberechtigten Person 

im Ausland lag? (Bitte um Aufschlüsselung nach Jahren)  

• Wie hoch war von 2020 bis 2025 die jährliche Gesamtsumme, die aus dem FLAF an 

Personen mit unbekanntem Wohnsitz ausbezahlt wurde? (Bitte um Aufschlüsselung 

nach Jahren sowie Art der Leistung)  

• Wie hoch war die Gesamtsumme dieser Auszahlungen pro Jahr?  

• In welche Staaten wurden diese Leistungen in den Jahren 2020 bis 2025 jeweils 

überwiesen? (Bitte um Aufschlüsselung nach Jahren, Staaten und Beträgen) 

a. Wie viele dieser Fälle betrafen EU-/EWR-Staaten? 

b. Wie viele dieser Fälle betrafen Drittstaaten?  

• Nach welchen Staatsbürgerschaften sind die Bezieher dieser Leistungen 

aufgeschlüsselt? 
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• Wie viele Personen ohne österreichische Staatsbürgerschaft erhielten in den Jahren 

2020 bis 2025 Leistungen aus dem FLAF? (Bitte um tabellarische Aufschlüsselung 

nach Jahr, Anzahl, Art der Geldleistung, Staatsbürgerschaft des Empfängers und 

Jahressumme)  

• Wie hoch war von 2020 bis 2025 die jährliche Gesamtsumme, die aus dem FLAF an 

Personen ohne österreichische Staatsbürgerschaft ausbezahlt wurde? (Bitte um 

Aufschlüsselung nach Jahr, Art der Leistung und Staatsbürgerschaft)  

• Wie hoch war von 2020 bis 2025 die jährliche Gesamtsumme, die aus dem FLAF an 

Personen mit österreichischer Staatsbürgerschaft ausbezahlt wurde? (Bitte um 

Aufschlüsselung nach Jahr und Art der Leistung)  

• Wie hoch war von 2020 bis 2025 die jährliche Gesamtsumme, die aus dem FLAF an 

Personen mit unbekannter Staatsbürgerschaft ausbezahlt wurde? (Bitte um 

Aufschlüsselung nach Jahr und Art der Leistung)  

Leistungen aus dem FLAF fallen nicht in die Zuständigkeit meines Ressorts. 

Frage 10: 

• In wie vielen Fällen wurden in den Jahren 2020 bis 2025 Sach- oder Geldleistungen 

der ÖGK für Personen erbracht, die ihren Wohnsitz nicht in Österreich hatten? (Bitte 

um Aufschlüsselung nach Jahr)  

a. Wie hoch waren die dadurch entstandenen Gesamtkosten pro Jahr?  

b. In welchen Staaten hatten diese Leistungsbezieher ihren Wohnsitz?  

c. Wie viele dieser Fälle betrafen Angehörige von in Österreich erwerbstätigen 

Personen (z.B. mitversicherte Kinder oder Ehepartner im Ausland)? 

d. Welche Staatsbürgerschaften hatten die betroffenen Personen? 

Das in Art. 52 Abs 1 B-VG normierte parlamentarische Interpellationsrecht ermöglicht es, 

die Geschäftsführung der Bundesregierung zu kontrollieren, ihre Mitglieder zu befragen 

und Auskünfte zu verlangen. Es dient der politischen Kontrolle der Bundesregierung. Das 

Interpellationsrecht bezieht sich allerdings nur auf Angelegenheiten, die im Einfluss- und 

Verantwortungsbereich der Bundesregierung oder ihrer Mitglieder liegen.  

Die angefragten Zahlen und Daten liegen meinem Ressort nicht vor. 
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Fragen 11 bis 24: 

• In wie vielen Fällen wurde in den Jahren 2020 bis 2025 Kinderbetreuungsgeld bei 

grenzüberschreitenden Sachverhalten gewährt? (Bitte um Aufschlüsselung nach 

Jahr)  

• Wie viele dieser Fälle betrafen Kinder mit Wohnsitz im Ausland?  

• Wie hoch war die Gesamtsumme der ausbezahlten Leistungen in diesen Fällen pro 

Jahr (2020 bis 2025)?  

• In welchen Staaten waren die betroffenen Kinder wohnhaft?  

a. Wie viele dieser Fälle betrafen EU-/EWR-Staaten? 

b. Wie viele dieser Fälle betrafen Drittstaaten?  

• Nach welchen Staatsbürgerschaften sind die Leistungsbezieher aufgeschlüsselt? 

• Wie häufig kam es in diesen Jahren zu Differenzzahlungen aufgrund 

unionsrechtlicher Koordinierungsregeln?  

a. In welchem Gesamtumfang?  

• Wie viele Personen (bzw. Kinder) erhielten in den Jahren 2020 bis 2025 staatlichen 

Unterhaltsvorschuss?  

• Wie hoch war die jeweilige Gesamtsumme der ausbezahlten Unterhaltsvorschüsse 

pro Jahr (2020 bis 2025)?  

• Wie viele dieser Fälle betrafen Kinder, die ihren Wohnsitz nicht in Österreich hatten?  

a. In welchen Staaten waren diese Kinder wohnhaft?  

• Nach welchen Staatsbürgerschaften sind die anspruchsberechtigten Kinder sowie 

deren obsorgeberechtigte Personen aufgeschlüsselt?  

• In wie vielen Fällen hatte der Unterhaltspflichtige seinen Wohnsitz im Ausland?  

• In welchen Staaten befanden sich die Unterhaltspflichtigen? 

• Wie hoch waren die Gesamtkosten aller genannten Leistungen (FLAF, ÖGK, 

Kinderbetreuungsgeld, Unterhaltsvorschuss) mit grenzüberschreitendem Bezug in 

den Jahren 2020 bis 2025 jeweils insgesamt? (Bitte um Aufschlüsselung nach Jahr 

und Art der Leistung)  

• In der „Krone" wurde am 2. Februar 2026 berichtet, dass die Bundesregierung plant, 

den FLAF-Beitrag der Lohnnebenkosten von 3,9 auf 3, 7 Prozent zu senken. Gibt es in 

Ihrem Ressort derartige Planungen? 

a. Wenn ja, seit wann? 

b. Wenn ja, welche Leistungsbereiche werden dann künftig eingeschränkt bzw. 

nicht mehr finanzierbar sein? 

c. Wenn ja, welches Ressort setzte die Initiative dazu? 

d. Wenn nein, werden Sie derartige Vorhaben verhindern?  
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Angelegenheiten des Kinderbetreuungsgeldes, des Unterhaltsvorschusses und des FLAF-

Beitrages fallen nicht in die Zuständigkeit meines Ressorts.  

Mit freundlichen Grüßen 

 

Korinna Schumann 
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